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Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Hinweis: 
Sollte einer der  
Links nicht  den 
vollständigen Inhalt 
anzeigen, kann es 
daran liegen, dass 
Ihre Einrichtung, 
Universität oder 
Hochschule nicht 
die notwendigen  
Berechtigungen hat. 
Wie bekommt man 
vollständigen Zugriff 
auf den Info-Server 
von ZENDAS? 
Lesen Sie hierzu: 
Abo-Vertrag 
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es ist zum Verzweifeln: Im Alltag schlagen wir uns vielfach mit den Problemen 

rum, wie man dem Wortlaut der Datenschutz-Grundverordnung möglichst bis 

ins Detail Rechnung trägt und die Politik holt zum Frontalangriff auf Freiheits-

rechte aus: 

Auf der Bühne der Politik erblickte in den letzten Tagen ein Referentenentwurf 

des Bundesjustizministeriums das Licht der Welt, der - es geht um das sicher-

lich ehrenwerte Ziel der Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskri-

minalität - eine Regelung enthält, die nach Auffassung der Opposition nichts 

minder als u.a. einen Angriff auf die Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integri-

tät von IT-Systemen und den Kernbereich privater Lebensgestaltung darstellt. 

Danach sollen nämlich geschäftsmäßige Anbieter von Telemediendiensten ver-

pflichtet werden, auch Passwörter heraus zu geben - und dies auch schon bei 

der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. 

Bleibt aus Sicht der Freiheitsrechte zu hoffen, dass Weihnachten tatsächlich 

zur Besinnung führt. 

Wir danken für Ihr Interesse an unserer Arbeit im zur Neige gehenden Jahr, 

wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 

Ihr ZENDAS-Team 

Verantwortlich beim Umgang mit Forschungsdaten: Hochschule und Wissen-

schaftler? 

https://www.zendas.de/themen/verantwortlichkeit_wissenschaftler.html 

Wer in den letzten Wochen die Presse aufmerksam 

gelesen hat, der hat möglicherweise Aussagen dazu 

gefunden, dass bei der Verarbeitung von Forschungs-

daten die Hochschule und die Wissenschaftler gemein-

sam Verantwortliche im Sinne der DS-GVO sein könn-

ten. ZENDAS hat sich damit auseinandergesetzt, ob 

sie dieser Auffassung folgt. Außerdem hat sie das zum 

Anlass genommen, einige Worte zur Verantwortlichkeit 

bei Dissertationen zu verlieren. 
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Verantwortlich: 
Heinrich Schullerer 
 
Die hier genannten Personen widersprechen der Verarbeitung  
oder Nutzung ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der  
Markt- oder Meinungsforschung. 

Sie haben einen Newsletter verpasst? 
 
Auf unserer nachstehenden Webseite finden Sie alle vergangenen Newsletter von ZENDAS: 
https://www.zendas.de/newsletter.html 

Sie möchten den Newsletter beziehen oder sich abmelden? 
 

https://www.zendas.de/zendas/newsletter_verwaltung/index.html 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr ZENDAS Team 

https://www.zendas.de/themen/facebook.html 

Einbindung sozialer Netzwerke: Der "Gefällt mir"-Button als soziales Plug-in 

von Facebook 

Soziale Netzwerke sind aus der Internetwelt 

nicht mehr wegzudenken. Millionen Benut-

zer sind Mitglied in einem oder mehreren 

sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, 

Instagram oder Xing. Was liegt da für Hoch-

schulen näher, als selbst in sozialen Netz-

werken präsent zu sein, um Kontakte zu 

knüpfen und für sich zu werben!? Aber: wie 

ist dies datenschutzrechtlich zu bewerten? 

https://www.zendas.de/service/auftragsdatenverarbeitung/checkliste_avv.html 

Checkliste zur Prüfung eines Vertrags über die Datenverarbeitung im Auftrag 

Der Vertrag mit einem Auftragsverarbeiter 

muss bestimmte gesetzliche Mindestinhalte 

erfüllen. Daher ist Hochschulen immer zu 

empfehlen, unseren Mustervertrag zu ver-

wenden. In der Praxis gelingt das nicht im-

mer. Vielfach werden von potentiellen Auf-

tragnehmern deren Verträge vorgelegt nach 

dem Motto „diesen oder gar keinen“. Möch-

te die Hochschule dennoch mit dem Dienst-

leister ins Geschäft kommen, muss sie des-

sen Vertrag prüfen - eine zeitintensive Auf-

gabe. Für uns selbst haben wir eine Check-

liste erstellt – wir hoffen, sie ist auch ande-

ren eine Hilfe. 


